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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2020 Ausgegeben am 24. Juli 2020 Teil I 

72. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 
 (NR: GP XXVII AB 320 S. 45. BR: 10367 AB 10384 S. 911.) 

72. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 23/2020, wird wie folgt geändert: 

1. In § 18b wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Abs. 1 gilt sinngemäß für weitere bis zu drei Wochen für die notwendige Betreuung eines 

Kindes bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, für das eine Betreuungspflicht besteht, sowie von Personen 
gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 im Zeitraum zwischen dem Inkrafttreten dieser Bestimmung und dem 
30. September 2020. Der Arbeitgeber hat den Anspruch auf Vergütung bis 31. Oktober 2020 geltend zu 
machen.“ 

2. Dem § 18b wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Abweichend von § 11 Abs. 1 und Abs. 1a und § 11a Abs. 1 verlängern sich Rahmenfrist und 

höchstmögliche Dauer der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit um jenen Zeitraum, um den sich die 
Dauer einer zu einem konkreten Ausbildungsziel führenden Ausbildung auf Grund der durch die Corona-
Krise bedingten Einschränkungen verlängert. Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die den 
Landarbeitsordnungen der Bundesländer und in Vorarlberg dem Land- und Forstarbeitsgesetz unterliegen, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Kraft sind.“ 

3. Dem § 19 Abs. 1 wird folgende Z 46 angefügt: 
 „46. § 18b Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 72/2020 tritt mit dem der 

Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 18b Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 72/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft und mit 31. Dezember 2024 außer 
Kraft.“ 

Van der Bellen 

Kurz 
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